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1. Einleitung 
 

Die Gemeinde Oberwil-Lieli plant eine Revision der Nutzungsplanung. In diesem Zusammen-

hang soll eine Fläche im Gebiet Juchächer von der Landwirtschaftszone in eine Wohnzone 

umgezont werden. Im Gegenzug sollen zwei gleich grosse Flächen im Letten und im Unterdorf 

(bisher Wohnzone) in die Landwirtschaftszone umgezont werden. Die TERRE AG wurde mit 

der bodenkundlichen Beurteilung der betroffenen Flächen beauftragt, im Hinblick auf ihre Eig-

nung als Fruchtfolgeflächen (FFF; Lage s. Titelblatt und Anhang 1).  

 

Als Grundlage dient unsere Offerte vom 04.08.20. Folgende Unterlagen wurden verwendet:  

 

[1] Umweltschutzgesetz (USG), SR 814.01 vom 07.10.83 (Stand 01.07.20). 

[2] Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo), SR 814.12 vom 01.07.98 (Stand 

12.04.16). 

[3] Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 

VVEA), SR 814.600 vom 04.12.15 (Stand 01.04.20). 

[4] Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub). 

BAFU (ehemals BUWAL), 2001. 

[5] Sachplan Fruchtfolgeflächen. Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr Energie und 

Kommunikation UVEK, 08.05.20. 

[6] Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF. Bundesamt für Raumentwicklung, Vollzugshilfe, 

März 2006. 

[7] Erläuterungsbericht Sachplan Fruchtfolgeflächen. Bundesamt für Raumentwicklung, 

Dezember 2018. 

[8] Richtplan Kt. AG, Kap. L 3.1. Landwirtschaftsgebiet und Fruchtfolgeflächen. Stand 

Mai 2019. 

[9] Nachweis der Fruchtfolgeflächen (FFF). Baudepartement und Finanzdepartement 

des Kantons Aargau, Abteilung Raumplanung und Abteilung Landwirtschaft, 

15.07.89. 

[10] Kantonaler Kataster der belasteten Standorte (KbS), Kommunaler Nutzungsplan, Ver-

zeichnis Aufwertung FFF. Zugriff agis Kanton Aargau: 14.08.20. 

[11] Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Schriftenreihe FAL (24), 1997. 

[12] Plangrundlagen map.geo.admin.ch, Zugriff am 14.08.20. 

[13] Bodenkarte 1:25‘000. Zugriff agis Kanton Aargau: 21.08.20. 

[14] Profilaufnahmen und Bohrstocksondierungen der TERRE AG vom 11.08.20. 
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2. Kriterien zur Ausscheidung von Fruchtfolgeflächen (FFF) 
 

Gemäss kommunalem Nutzungsplan des Kantons Aargau sind die von der Umzonung be-

troffenen Flächen im Juchächer als Landwirtschaftszone klassiert und als FFF ausgeschieden. 

 

Zur Ausscheidung von FFF kommen gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF [6] und [7] fol-

gende Kriterien zur Anwendung: 

• 1. Kriterium Klimazone A / B / C / D1-4 

• 2. Kriterium Hangneigung < 18 % 

• 3. Kriterium  pflanzennutzbare Gründigkeit ³ 50 cm 

• 4. Zusatzkriterium Effektive Lagerungsdichte < Richtwert 

• 5. Zusatzkriterium Schadstoffe gemäss VBBo < Richtwert 

• 6. Zusatzkriterium Zusammenhängende Fläche mind. 1 ha und geeignete 

  Parzellenform 

 

In Anwendung des Sachplans Fruchtfolgeflächen gelten im Kanton Aargau folgende Kriterien 

gemäss [9]. (Abkürzungen: WBA = Wegleitung Bodenaushub, NEK = Nutzungseignungs-

klasse, PNG = pflanzennutzbare Gründigkeit):  

• FFF 1: NEK 1 + 2 / Neigung < 18 % / PNG ³ 50 cm / Fläche ³ 0.25 ha / Breite ³ 5 m  

• FFF 2: NEK 3 + 4 mit Neigung von 18 % bis max. 25 % / PNG ³ 50 cm /  

Fläche ³ 0.25 ha / Breite ³ 5 m  

• Schadstoffe gemäss VBBo < Prüfwert 

 

Weitere Ausschlusskriterien wie der Abzug des Gewässerraums sind im Unterdorf, Parzelle 

Nr. 48, zu berücksichtigen. 

 

 

3. Bodenkundliche Untersuchungen 

3.1. Durchgeführte Arbeiten 

Zur Verifizierung der teilweise bestehenden Bodenkarte und Beurteilung der Böden bzw. der 

Flächen auf ihre Eignung als FFF wurden am 11.08.20 von der TERRE AG insgesamt fünf Bo-

denprofile und eine Bohrstocksondierung bis in max. 1 m Tiefe (Pürckhauer) durchgeführt 

(Lage s. Anhang 1, Bodenprofilblätter und Feldaufnahmeprotokoll s. Anhang 2). Zusätzlich 

wurden die Hangneigungen im Feld beurteilt. Auf der Fläche Letten, Parz. Nr. 259, wurden am 

Böschungsfuss und zusätzlich im Abstand von 3 m vom Böschungsfuss VBBo-Linienmisch-

proben zur Bestimmung des Schadstoffgehaltes entnommen und auf die im Bereich Strasse 

relevanten Schadstoffe Blei und PAK analysiert (Laborresultate s. Anhang 4). Eine Fotodoku-

mentation der untersuchten Fläche ist in Anhang 3 enthalten. Die vier Profildatenblätter inkl. 
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Profilfotos und eine tabellarische Beschreibung der vorgenommenen Sondierungen befinden 

sich in Anhang 2. Eine Fotodokumentation der kartierten Flächen findet sich in Anhang 3.  

 

3.2. Bereich Letten 

Im Letten (Parzelle Nr. 259) ist gemäss Bodenkarte 1:25‘000 ein tiefgründiger Buntgley vor-

handen (s. Abb. 1). Dagegen weist das am 11.08.20 aufgenommene Bodenprofil P1 einen 

anthropogenen Bodenaufbau mit künstlich geschüttetem Unter- und Oberboden auf. Dieser 

stammt von der Rekultivierung des kantonalen Strassenbauprojektes Umfahrung Lieli. Die 

pflanzennutzbare Gründigkeit (pnG) liegt mit 74 cm im Profil P1 über den Minimalanforderun-

gen an FFF von 50 cm pnG.  

 

Abb. 1: Ausschnitt Bodenkarte 1:25‘000: rot umran-
det: betroffene Fläche, türkis = tiefgründige Bunt-
gleye, braungrün: tiefgründige Braunerden. 

 

Die Flächen im Letten sind eben bis leicht geneigt (<10%). Im Letten ist die Böschung zur Um-

fahrungsstrasse hin zu steil für die Ausscheidung einer FFF (>25%). Am Böschungsfuss und 

zusätzlich im Abstand von 3 m vom Böschungsfuss wurden VBBo-Linienmischproben zur Er-

mittlung einer allfälligen Bodenbelastung entnommen. Analysiert wurde auf die entlang von 

Strassen relevanten Schadstoffe Blei und PAK. Die Laborresultate (s. Anhang 4) liegen unter-

halb der Richtwerte der VBBo. Das Oberbodenmaterial ist somit unbelastet. In Tabelle 1 sind 

die für die FFF-Klassierung relevanten Parameter aufgeführt. 

 
Tabelle 1: Nutzungseignungsklassen (NEK) pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) und Hangneigung (HN) im Bereich Letten (Nutzungsgebiet 
2, Klimazone B4 (Futterbau), maximal erreichbare NEK = 2). n.u.=nicht untersucht. 

 Klima HN (%) NEK  PNG [cm] Fläche [m2] Form Schadstoffe Belastung 
physikalisch 

P1 B4 0 2 74 3‘487 i.O. < Richtwert n.u. 

 Interpretation: FFF 1 

 

Bei den festgestellten Ober- und Unterböden im Bereich „Letten“ handelt es sich mehrheitlich 

um normal verdichtungsempfindliches Material. Im Unterboden wurden verdichtete 



5 

 

Verhältnisse festgestellt (P 1). Diese Beobachtung wurde nicht als Ausschlusskriterium für die 

Klassierung als FFF interpretiert, da keine Messwerte zur effektiven Lagerungsdichte vorlie-

gen. Es handelt sich mit Ausnahme der Böschung zur Bremgartenstrasse um FFF 1. 

 

3.3. Bereich Juchächer 

Für die betroffenen Parzellen im Juchächer (Parz. Nr. 252) ist im kantonalen Geoportal keine 

Bodenkarte im Massstab 1:25‘000 vorhanden. Hier sind gemäss Bodenprofil P2 im nördlichen 

Bereich (s. Anhang 1) stark tonige, stauwasserbeeinflusste Braunerden mit Tonanteilen von 

32 bis 55% vorhanden, starke bis extreme Verdichtungsempfindlichkeit. Die pnG beträgt > 50 

cm, es handelt sich hierbei um FFF 2 (NEK 4). Im südlichen Teil ist ein flachgründiger Regosol 

auf Sandstein, ohne Unterboden, normal durchlässiger Wasserhaushalt anstehend. In diesem 

Fall handelt es sich aufgrund der ungenügenden Gründigkeit nicht um FFF. Im oberen Teil der 

Fläche ist eine Hangneigung von 10-15% vorhanden. Der südliche Teil der Fläche ist leicht 

geneigtes Gelände mit weniger als 10% Hangneigung. In Tabelle 2 sind die für die FFF-Klas-

sierung relevanten Parameter aufgeführt. 

 
Tabelle 2: Nutzungseignungsklassen (NEK) pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) und Hangneigung (HN) im Bereich Juchächer (Nutzungs-
gebiet 2, Klimazone C1-4 (Futterbau und Ackerbau mit Einschränkungen), maximal erreichbare NEK = 2); rot = Ausschlusskriterium für FFF, 
gelb = FFF2. n.u.=nicht untersucht. 

 Klima HN (%) NEK  PNG [cm] Fläche [m2] Form Schadstoffe Belastung 
physikalisch 

P2 C1-4 14 4 55 8‘000 i.O. n.u. n.u. 

P3 C1-4 10 9 18 
4‘700 

i.O. n.u. n.u. 

P4  C1-4 6 9 28 i.O. n.u. n.u. 

 Interpretation: teilweise FFF 2 

 

 

3.4. Bereich Unterdorf 

Für die betroffene Parzelle im Unterdorf (Parz. Nr. 48) ist im kantonalen Geoportal keine Bo-

denkarte im Massstab 1:25‘000 vorhanden. Diese weist einen durch Moränematerial aufge-

bauten, mässig tiefgründigen bis tiefgründigen Boden auf und erfüllt die erforderlichen Krite-

rien für FFF. Der Bereich auf der südöstlichen Seite des Dorfmuseums (Lage s. Anhang 1 und 

3) ist künstlich aufgeschüttet, erfüllt aber die Kriterien für FFF. Der Gewässerraum des Chlo-

bächer gilt nicht als FFF und wurde in Abzug gebracht. In Tabelle 3 sind die für die FFF-Klas-

sierung relevanten Parameter aufgeführt. 
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Tabelle 3: Nutzungseignungsklassen (NEK) pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) und Hangneigung (HN) im Bereich Unterdorf (Nutzungsge-
biet 2, Klimazone B4 (Futterbau), maximal erreichbare NEK = 2). n.u.=nicht untersucht. 

P1 Klima HN (%) NEK  PNG [cm] Fläche [m2] Form Schadstoffe Belastung 
physikalisch 

 B4 6 2 70 7‘000 i.O. n.u. n.u. 

 Interpretation: FFF 1 

 

Bei den festgestellten Ober- und Unterböden im Bereich „Unterdorf“ handelt es sich mehrheit-

lich um normal verdichtungsempfindliches Material.  

 

3.5. Stoffliche Belastung des Bodens 

Im kantonalen Kataster der belasteten Standorte finden sich keine Einträge zu den untersuch-

ten Parzellen (Nrn. 48, 252, 259). Während den durchgeführten Feldaufnahmen wurden ne-

ben vereinzelten Ziegelbruchstücken keinerlei Fremdstoffe oder Hinweise auf stoffliche Belas-

tungen festgestellt. Im kantonalen Prüfperimeter Bodenverschiebung ist ein 10 m - Streifen 

entlang der Bremgartenstrasse als potentiell belastet eingetragen (Strassenverkehr 3001 – 

20‘000 DTV) eingetragen. Aus diesem Bereich wurden am Böschungsfuss aus dem Oberbo-

den Linienmischproben zur Ermittlung der Schadstoffbelastung entnommen. Der Laborbericht 

ist in Anhang 4 enthalten. Der untersuchte Bereich ist unbelastet (s. Kapitel 3.2 und Anhang 4) 

Eine Belastung mit Schadstoffkonzentrationen über dem Prüfwert gemäss WBA würde zu ei-

nem Ausschluss der Fläche als FFF führen.  

 

 

4. Eignung der untersuchten Bereiche als Fruchtfolgeflächen (FFF) 
 

In nachstehender Tabelle 4 werden die zur Ausscheidung für FFF relevanten Eigenschaften 

der durchgeführten Bodenprofile und Bohrstocksondierungen zusammengefasst. In Tabelle 5 

ist die FFF-Flächenbilanz der geplanten Umzonungen aufgeführt. 

 
Tabelle 4: Nutzungseignungsklassen (NEK), pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG), Hangneigung (HN), Klimaeignungszone und chemische 
Belastung der einzelnen Sondierungen (Nutzungsgebiet 2, Klimazone B4 (Futterbau) bis C1-4 (Futterbau und Ackerbau mit Einschränkun-
gen“, maximal erreichbare NEK = 2); rot = Ausschlusskriterium für FFF, gelb = FFF 2. n.u.  = nicht untersucht. 

 P1 P2 P3 P4 P5 S1 

NEK 2 4 9 9 2 2 

PNG 74 55 18 28 70 58 

HN 0 14 10 6 6 9 

Klima B4 C1-4 C1-4 C1-4 B4 B4 

Belastung <RW n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 
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Tabelle 5: Flächenbilanz Umzonungen Letten, Juchächer und Unterdorf, Oberwil-Lieli. 

 Parz. Nr.  Fläche  Fläche FFF [m2] 

Juchächer 252 12‘700 8‘000 

Letten 259 3‘487 3‘487 

Unterdorf 48 9‘277 7‘000 

Bilanz   +2‘500 

 

Bei der vorgesehenen Umzonung der Fläche Juchächer (Parz. Nr. 252) würden ca. 8‘000 m2 
FFF 2 beansprucht. Mit der Rück-/Umzonung der Flächen im Letten (Parz. Nr. 259) und im 

Unterdorf (Parz. Nr. 48) würden ca. 10‘500 m2 FFF 1 in die Landwirtschaftszone überführt.  

 

Der Verlust von FFF durch die Einzonung und Überbauung der Fläche im Juchächer wird 

durch die Rückzonung der Flächen im Letten und im Unterdorf kompensiert. 

 

 

 

 

   
Emmanuel Kuster Stephan Häusler 

TERRE AG TERRE AG 

Erstellung Bericht: 21.08.20 Koreferat Bericht: 21.08.20 



 

Anhang 1  Situation mit Lage der Sondierungen und der FFF 
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Anhang 3  Fotodokumentation 

 

 
Abb. 2: Übersicht Parzelle Nr. 259. Die Böschung zur Bremgartenstrasse hin ist nicht als FFF geeignet. Der Rest der Fläche ist als FFF 1 anre-
chenbar. Blickrichtung Osten. 
 

 
Abb. 3: Übersicht nördlicher Teil der Parzelle Nr. 252, Blickrichtung Südosten. Geländeneigung mehrheitlich >10%,  Ackerfläche nördlich erfüllt 
FFF2-Kriterien.  
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FFF 
LMP-1 

LMP-2 

3 
m 



 

 
Abb. 4: Übersicht Parzelle Nr. 252 Abschnitt Süd; Blickrichtung Osten. Geländeneigung 0-10%, geringe Gründigkeit, teilweise keine FFF, teilweise 
FFF2. 
 

 
Abb. 5: Übersicht Parz. 48 mit Dorfmuseum. Als FFF1 anrechenbar, abzüglich Gewässerraum. 
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Anhang 4  Laborresultate der SGS Aargau GmbH, Kölliken 

 








